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Das kleine Zebra zu Besuch auch 
in Volkertshausen

Am 20.01.2026 fand das Theater-
stück „das kleine Zebra“ in der 
Schulturnhalle statt. Gemeinsam 
mit der Grundschule Volkerts-
hausen haben wir uns für diese 
Veranstaltung angemeldet, daran 
sich 45 Vorschulkinder aus dem 
Kindergarten erfreuen konnten.

Montag, 2. Februar 2026
Restmüll

Donnerstag, 5. Februar 2026
Gelbe Tonne

Freitag, 13. Februar 2026
Biomüll

Freitag, 20. Februar 2026
Blaue Tonne

Freitag, 27. Februar 2026
Biomüll

Frist beachten
Führerschein-Umtausch

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
gerne möchten wir Sie auf die 
Umtauschfrist für Führerscheine 
aufmerksam machen.

Der Umtausch ist verpflichtend. 
Nach Ablauf der Umtauschfrist 
verliert der alte Führerschein 
seine Gültigkeit. Wer mit dem 
alten Führerschein weiterfährt, 
riskiert ein Verwarnungsgeld. 
Eine Gesundheits- oder sonsti-
ge Prüfung ist mit dem Pflicht-
umtausch nicht verbunden, es 
handelt sich lediglich um einen 
verwaltungstechnischen Um-
tausch.

Für Papierführerscheine 
(grau/rosa) gilt:

Vor 1953 Geboren
Umtausch bis 19. Januar 2033

1953 – 1970 Geborene
Frist bereits abgelaufen

Ab 1971 Geborene
Frist am 25. Januar 2025 
abgelaufen

Sie haben bereits einen Scheck-
kartenführerschein?
Dann sind die Umtauschfristen 
wie folgt:

1999 – 2001	 19. Januar 2026
2002 - 2004	 19. Januar 2027
2005 – 2007	 19. Januar 2028
2008	 19. Januar 2029
2009	 19. Januar 2030
2010	 19. Januar 2031
2011	 19. Januar 2032
2012 – 18.01.2013	
	 19. Januar 2033
Der neu ausgestellte Führer-
schein ist auf 15 Jahre befristet.

Benötigte Unterlagen:
Antrag (zu finden auf der Home-
page des Landreises Konstanz 
bzw. auf dem Bürgerbüro erhält-
lich) 
–	Kopie von Personalausweis 
	 oder Reisepass
–	Kopie des aktuellen 
	 Führerscheins
–	Aktuelles ausgedrucktes 
	 biometrisches Passbild

Antragstellung ist beim Bürger-
amt (Frau Holzki, Zimmer: 5) zu 
den bekannten Öffnungszeiten.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit meiner offiziellen Amtsein-
führung als Bürgermeisterin 
darf ich nun voller Freude und 
Dankbarkeit in meine neue Auf-
gabe starten. Die vergangenen 
Monate haben mir bereits erste 
Einblicke in die Verwaltung, die 
Arbeit des Gemeinderats und 
viele Themen unserer Gemeinde 
ermöglicht. 

Und ich kann schon jetzt sagen: 
Ich freue mich sehr auf die Zu-
sammenarbeit – wir haben wirk-
lich großartige Kolleginnen und 
Kollegen sowie einen engagier-
ten Gemeinderat, der sich mit 
viel Herzblut für Volkertshausen 
einsetzt. Auch privat hat sich 

in den letzten Wochen einiges 
getan: Mein Verlobter und ich 
sind erfolgreich umgezogen und 
dürfen uns nun selbst „Volkerts-
hauser“ nennen. Wir fühlen uns 
schon jetzt sehr wohl und freuen 
uns darauf, Teil dieser starken 
Gemeinschaft zu sein. Ich star-
te mit viel Motivation, Offenheit 
und Tatendrang in dieses neue 
Kapitel und freue mich auf den 
Austausch mit Ihnen – ob bei 
Veranstaltungen, im Rathaus 
oder einfach im Alltag. Lassen 
Sie uns gemeinsam etwas be-
wegen und die Zukunft unserer 
Gemeinde positiv gestalten.

Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Judith Joy Klotz

Jugendschutzgesetz beachten!

Die Fasnet steht vor der Tür. Zur 
Beachtung an den närrischen 
Tagen (aber auch für den Rest 
des Jahres!) hier stichwortartig 
die wichtigsten Bestimmungen 
des Jugendschutzgesetzes für 
die Jugendlichen selbst und 
ihren Eltern, aber auch für dieje-
nigen Personen, die in Gaststät-
ten und bei Veranstaltungen in 
der Halle jeweils Verantwortung 
tragen:

Aufenthalt in Gaststätten und 
bei öffentlichen Tanzveranstal-
tungen:
–   unter 16 Jahren: nur in Beglei-

tung einer erziehungsbeauftrag-
ten Person
–   ab 16 Jahren: ohne Begleitung 
bis 24.00 Uhr

Alkoholische Getränke:
–   unter 16 Jahren: keine Abgabe 
von alkoholischen Getränken
–   Jugendliche ab 16 Jahren: 
Abgabe und Konsum von Bier, 
Wein usw. erlaubt
–   alle Kinder und Jugendliche: 
generell keine Abgabe und kein 
Verzehr von Spirituosen und 
Alkopops

Rauchen in der Öffentlichkeit:
–   unter 18 Jahren: keine Abgabe 
von Tabakwaren, Rauchverbot!

Termine Anmeldung der 
Erstklässler

Die Anmeldung der Erstklässler 
findet statt am

Montag, 9. Februar 2026
von 14.00 bis 18.00 Uhr

Die persönlichen Einladungen 

mit den zugeteilten Terminen 
wurden bereits an die betreffen-
den Eltern verschickt. Sollten 
Sie dennoch keine Einladung er-
halten haben, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit der Schule auf (Tel.: 
921379).

Holger Brock
Rektor

Wiesengrundhalle gesperrt

Zur Dekoration bzw. Bestuh-
lung für die diesjährige Fas-
nacht ist die Wiesengrundhalle 
vom 2. Februar bis einschließ-

lich 22. Februar 2026 für jeg-
lichen Sport- und Übungsbe-
trieb gesperrt!

Wir bitten um Beachtung!

In den kommenden Tagen können 
in unserer Gemeinde folgende Ju-
bilare ihren Geburtstag feiern:

am 1. Februar 2026:
Erna Welwarsky, Bitzegasse 8
Ihren 85. Geburtstag

am 2. Februar 2026:
Manfred Philipps, Oberes Holz 15
seinen 90. Geburtstag

am 4. Februar 2026:
Rainer Mayer, Hof Reuteberg
seinen 70. Geburtstag

am 6. Februar 2026:
Karlheinz Müller, Goethestraße 12
seinen 75. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und 
wünschen für das kommende 
Lebensjahr alles Gute, vor allem 
eine gute Gesundheit!

 

Mit dem verkehrspädagogischen 
Theaterstück „das kleine Zebra“ 
die etwas andere Verkehrserzie-
hung, bringt die UKBW (Unfall-
kasse Baden- Württemberg) in 
Kooperation mit der Polizei KN 
und der landesweiten Aktion „gib 
Acht im Straßenverkehr“ das The-
ma Verkehrssicherheit direkt in 
die Kindergärten und Klassen-
zimmer. 
Die Jungs und Mädchen waren mit 
großer Begeisterung dabei, mit 

dem kleinen Zebra, der sich nun 
gar nicht im Straßenverkehr aus-
kannte und der Zebra- Polizistin, 
die ihm das richtige Verhalten 
an der Straße, am Zebrastreifen 
und an der Ampel beibrachte. Die 
Vorschulkinder wurden liebevoll, 
durch Fragen,  durch Lieder … in 
das Schauspiel mit einbezogen.

Dieses Projekt wurde finanziell 
durch die UKBW unterstützt. Vie-
len Dank dafür.

Der Kreisseniorenrat Konstanz 
informiert:

Reparieren vor Neukauf
Kreisseniorenrat zeigt wo es Re-
pair Cafés in der Nähe gibt.

Neben dem reparierenden Hand-
werk spielen die zivilgesellschaft-
lichen Initiativen eine wichtige 
Rolle für nachhaltiges Wirtscha-
fen. Repair Cafés sind ein Bau-
stein zur Umsetzung des Rechts 
auf Reparatur. 

Repair-Cafés bieten die Möglich-
keit, defekte Gegenstände aus 
dem Haushalt zu reparieren an-
statt sie wegzuwerfen und neu zu 
kaufen. Fachlich versierte Ehren-
amtliche und handwerklich ge-
schickte Bastler führen die Repa-
raturen aus und geben Tipps, wie 
man es auch selbst machen kann. 

Auf der Homepage des Kreisse-
niorenrates sind die Kontakte von 
den Repair Cafés in der Nähe auf-
geführt. https://kreisseniorenrat-
konstanz.de/repair-cafes/

Zu festgelegten Terminen kom-
men versierte Hobbyhandwerker 
zusammen, um defekte Geräte 
instand zu setzen. Von Spielzeug, 
Kleidung, Kleinmöbeln und Ge-
brauchsgegenständen bis hin zu 
elektrischen Kleingeräten werden 
an verschiedenen Stationen Re-
paraturen ausgeführt. 
Oft nämlich ist eine Reparatur 
noch möglich. Kosten fallen an 
für notwendige Ersatzteile. 
Die Ehrenamtlichen freuen sich 
darüber hinaus über eine Spende 
für ihr Engagement. 
Die Reparatur Cafés sind auch  re-
gionale Treffpunkte für den Aus-
tausch und die Gemeinschaft.

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 1 Absatz 1 der Satzung 
über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung der Gemeinde 
Volkertshausen vom 6. März 2023 
wird die nachfolgende Bekannt-
machung durch Bereitstellung 
im Internet unter www. volkerts-
hausen.de öffentlich bekannt ge-
macht.

•	 Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Landtag am 8. 
März 2026

Volkertshausen, den 31. Januar 
2026

Judith Joy Klotz, Bürgermeisterin

Die öffentliche Bekanntmachung 
wird zusätzlich im heutigen Amts-
blatt abgedruckt.

Wahlkreis 57 Singen
Gemeinde Volkertshausen

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Landtag am 8. März 
2026

1.	Das Wählerverzeichnis für die

	 Landtagswahl 
der Gemeinde Volkertshausen 
wird in der Zeit vom 16.02.2026
(20. Tag vor der Wahl) bis 
20.02.2026 (16. Tag vor der 
Wahl)
während der allgemeinen Öff-
nungszeiten von Montag bis 
Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr 
und Donnerstag von 16:00 bis 
18:00 Uhr im Rathaus Volkerts-
hausen, Zimmer 5, Hauptstra-
ße 27, 78269 Volkertshausen 
(nicht barrierefrei), für Wahl-
berechtigte zur Einsicht be-
reitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Per-
son im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. 
Die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen können Wahl-
berechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunfts-
sperre nach dem Bundesmel-
degesetz eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.	Wer das Wählerverzeichnis für
unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Ein-
sichtsfrist vom 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 
20.02.2026 (16. Tag vor der 
Wahl) bis 12:00 Uhr im Rat-
haus Volkertshausen, Zimmer 
5, Hauptstraße 27, 78269 Vol-
kertshausen, Einspruch einle-
gen. 
Der Einspruch kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden. 

3.	Wahlberechtigte, die in das
Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten spätestens 
am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichti-
gung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahl-
benachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf 
Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 

4.	Wer einen Wahlschein hat, 
kann an der Wahl im Wahlkreis 
57 Singen durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. Bei der Briefwahl 
muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle ab-
senden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann 
auch bei der angegebenen Stel-
le abgegeben werden.

5.	Einen Wahlschein erhält auf An-
	 trag 

5.1	  eine in das Wählerverzeich-
nis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person; 

5.2	eine nicht in das Wähler-
verzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Person, 
wenn

	 5.2.1  sie nachweist, dass sie
ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis 
nach § 11 Absatz 2 Satz 3 
der Landeswahlordnung 
(bis zum 15.02.2026 (21. 

Tag vor der Wahl)) oder 
die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis 
nach § 21 Absatz 4 Satz 1 
oder 3 des Landtagswahl-
gesetzes versäumt hat, 

	 5.2.2  ihr Recht auf Teilnahme
an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 
11 Absatz 2 Satz 3 der Lan-
deswahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 
Absatz 4 Satz 1 oder 3 des 
Landtagswahlgesetzes ent-
standen ist, 

	 5.2.3  ihr Wahlrecht im Ein-
spruchs- oder Beschwerde-
verfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung 
erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses dem 
Bürgermeister bekannt ge-
worden ist. 

Der Wahlschein kann bis zum 
06.03.2026 (2. Tag vor der Wahl), 
15.00 Uhr im Rathaus Volkerts-
hausen, Zimmer 5, Hauptstraße 
27, 78269 Volkertshausen schrift-
lich, elektronisch (zum Beispiel 
durch Telefax, E-Mail) oder münd-
lich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötz-
licher Erkrankung oder aufgrund 
der Anordnung einer Absonde-
rung nach dem Infektionsschutz-
gesetz der Wahlraum nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist oder er ihn verloren hat, 
kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 
5.2.3 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.

6.	Wer den Antrag für einen ande-
ren stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberech-
tigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

7.	Mit dem Wahlschein erhält die
	 wahlberechtigte Person
	 7.1.	einen amtlichen Stimmzet-
		  tel des Wahlkreises,
	 7.2.	einen amtlichen weißen 
		  Stimmzettelumschlag für die 
		  Briefwahl und
	 7.3.	einen amtlichen roten

Wahlbriefumschlag, auf 
dem die vollständige An-
schrift, wohin der Wahl-
brief zu übersenden ist, 
sowie die Bezeichnung der 
Dienststelle der Gemeinde, 
die den Wahlschein ausge-
stellt hat (Ausgabestelle), 
und die Wahlscheinnum-
mer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind. 

8.	Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persön-
lich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Be-rechti-
gung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuwei-
sen.

9.	Ein Wahlberechtigter, der des
Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abga-
be seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfs-person muss 
das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung 
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Neustart der Trainingsgruppe 
Basketball / Fussball 
Die Freitagsgruppe des Turnver-
eins für Basketball und Fussball 
möchte ab Januar 2026 neu star-
ten! Gespielt wird freitags von 
19.00-21.00 h (alternativ 20.00 – 
22.00 h je nach Interesse) in der 
Schulturnhalle. Die Gruppe ist 
offen für Erwachsene jeden Alters 
und Geschlechts.
Interessenten können sich gerne 

melden unter: info@turnverein-
volkertshausen.de

Latino Dance / Zumba 
Die Gruppe Latino Dance / Zum-
ba hat freie Plätze! Trainiert wird 
donnerstags von 19.00-20.00 h 
in der Schulturnhalle. Bei Interes-
se / Fragen gerne melden unter: 
info@turnverein-volkertshausen.
de oder gleich direkt zum Training 
vorbeikommen.

Kirchennachrichten der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Verena
St. Verena Platz 1, 
78269 Volkertshausen
Tel. 07774 9398911, 
E-Mail: pfarramt.volkertshausen
@kath-hegau-mitte.de

Danksagung
Im Alter von 82 Jahren durfte Pfar-
rer Siegfried Meier am Samstag 
den 24. Januar zu Gott heimkeh-
ren. Die katholischen Gemeinden 
der Seelsorgeeinheit Mittlerer 
Hegau, trauert um ihren Pfarrer 
Meier. In seinen 48 Jahren als 
Priester hat er als treuer Diener 
Gottes den lebendigen Glauben 
vor Ort gelebt und viel bewegt. 
Sein Glaube und seine Spirituali-
tät werden uns immer in Erinne-
rung bleiben. Die Trauerfeier fin-
det am Mittwoch, 4.02.2026 um 
19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Remigius, Steißlingen statt.

Fest der Darstellung des Herrn 
und dem Hl. Blasius 
Zu diesen Gottesdiensten können 
Sie gerne Kerzen zum Segnen in 
die Kirche bringen. Es wird der 
Blasiussegen gespendet.

Glaubensvertiefung 
in der Fastenzeit 
Während der Fastenzeit wollen 
wir an fünf Abenden unseren 
Glauben vertiefen. Jedes Treffen 
besteht aus einem thematischen 
Vortrag. Im Austausch mit der 
Gruppe der Teilnehmenden soll 
der Inhalt vertieft werden. 
●	 Termine: immer dienstags von

19:00 Uhr bis 20:45 Uhr; 
24. Februar, 
3./10./17./24. März 

●	 Ort: Unterkirche St. Leodegar,
Friedingen, Beurener Straße 12 

Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Kosten entstehen keine. 
Alle, die sich auf diesen Weg ein-
lassen möchten, sind herzlich 
willkommen. 
Auskünfte gibt Ihnen gerne: Pfar-
rer Werner Mühlherr, Tel. 0170-
3842032 E-Mail: werner.muehl-
herr@kath-hegau-mitte.de
Weitere Infos
zu Gottesdiensten und Veranstal-
tungen finden Sie im Pfarrblatt 
oder auf www.kath-hegau-mitte.de

lädt ein zum 
Fasnachts-Altennachmittag 2026
am  Dienstag, dem 10. Februar 
14.30 Uhr.

Nach einer Andacht in der Krypta 
treffen wir uns zum „närrischen 
Nachmittag“ im Verenasaal. Das 
„Salonorchester“ wird uns an 
diesem Nachmittag in bewährt 
hervorragender Weise begleiten.
 
Lustige Beiträge seitens der Teil-
nehmer sind erwünscht; eine när-
rische Kopfbedeckung ebenso!

Wir laden alle ältere Menschen 
herzlich dazu ein und würden uns 
freuen, wenn wir möglichst viele 
närrische Besucherinnen und Be-
sucher begrüßen könnten.

Gottesdienste
Samstag, 31. Januar
18:30 Uhr Eucharistiefeier zu Ma-
riä Lichtmess mit Segnung der 
Kerzen und Blasiussegen in Frie-
dingen

Sonntag, 1. Februar
9:00 Uhr Eucharistiefeier zu Ma-
riä Lichtmess mit Segnung der 
Kerzen und Blasiussegen in Vol-
kertshausen
9:30 Uhr öku. Fasnachtsgottes-
dienst der Storchenzunft zu den 
Steißlinger Narrentagen in Steiß-
lingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in 
Beuren

Mittwoch, 4. Februar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier und 
Blasiussegen
 
Samstag, 7. Februar
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen
 
Sonntag, 8. Februar
9:00 Uhr Eucharistiefeier und Bla-
siussegen in Beuren
10:30 Uhr Eucharistiefeier zum 
Patrozinium und Blasiussegen 
und Segnung des Agatha Brotes 
- musikalisch mitgestaltet durch 
den Kirchenchor in Hausen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in 
Steißlingen

Evangelische Kirche 
Aach-Volkertshausen

Gottesdienste:
Wenn kein anderer Name genannt 
ist, leitet Pfarrerin Kündiger den 
Gottesdienst.

Gottesdienste in der 
Christuskirche Aach
Sonntag, 01.02.26, 10 Uhr Got-
tesdienst mit Einführung der 
neuen Kirchengemeinderäte und 
Verabschiedung der ehemaligen 
Kirchengemeinde 
Sonntag,  08.02.26, 10 Uhr Got-
tesdienst

Wöchentliche Veranstaltungen:
Spielgruppe immer dienstags von 
9.30 - 11 Uhr 
Jugend freitags, 19.30 Uhr (Ort 
n.V. siehe Homepage) 
Konfirmandenunterricht mitt-
wochs von 16 – 18 Uhr 

Seniorenkreis: 
05.02.2026 um 15 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus Aach. 
Es gibt einen Fahrdienst nach 
Vereinbarung. Bitte rufen Sie an, 
wenn Sie Interesse haben! (Tel. 
0163/9090887)

Spieletreff für Jung und Alt: 
Der Generationenübergreifende 
Spielenachmittag trifft sich wie-
der: Jung und Alt können sich je-
den zweiten Samstag im Monat 

auf viel Spannung, Unterhaltung 
und Spaß freuen. 
Auf euch alle warten neue Spiele 
und altbekannte Spiele. 
Der nächste Termin ist der 19. Fe-
bruar  2026 von 14:00 bis 17:00 
Uhr im evangelischen Gemeinde-
haus Aach. 
Herzlich Willkommen mit Gustav 
und Theodore

Neu bei uns ist der Kreativ-Treff:
Dienstags, von 14.30 – 16.30 Uhr 
im Gemeindezentrum Aach, He-
gaustr. 20
Termine:
03.02.2026, 17.02.2026, 
03.03.2026, 	       17.03.2026
Ob Stricken, Häkeln, Basteln oder 
zum Ideenaustausch, einfach ein 
gemütliches Zusammensein bei 
Kaffee oder Tee. 

Kulturkirche Aach:
Die nächste Kirche Kunterbunt 
findet am 20.02.2026 von 15 
bis 18 Uhr im Gemeindezentrum 
statt.

Alle aktuellen Veranstaltungen 
auf einen Blick und interaktiv auf 
dem Handy? 

Das geht mit der 
Gemeinde-App – 
nur den QR-Code 
herunterladen 
und sich regist-
rieren

„Freiwilligenarbeit ist ein wesent-
licher Bestandteil des Mensch-
seins.Niemand hat es ohne die 
Hilfe anderer geschafft“
Heather French Henry
Für Sa, den 07.02.26 suchen wir 
noch engagierte Helfer, um den 

Krötenzaun aufzubauen ( wenn 
das Wetter entsprechend ist ). Für 
Vesper und Getränke ist gesorgt.
Bittet meldet Euch bei :
Schmid_nina@gmx.de
 
Vielen Dank !

beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kennt-

nisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt 
hat.

Volkertshausen, 
den 31. Januar 2026

Bürgermeisteramt
Judith Joy Klotz, Bürgermeisterin

Jumping Devils Volkertshausen

Wir sind wieder dabei! 
Konstanzer Fasnacht live aus dem 

Konzil 2026 am 03.Februar 2026 
um 20:15 Uhr im SWR.

Oder live vor Ort! 

Karten gibt‘s unter: 
https://narrengesellschaft-
niederburg.de

Am Freitag, 6. Februar 2026 

um 19:11 Uhr feiern wir 

Frauenfastnacht  
im Verenasaal 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

 

Beiträge für diesen Abend sind gerne willkommen. Damit wir diese einplanen  

und ansagen können, bitte bei Ilona Baur Tel. 6500, anmelden. 

Wir freuen uns auf Euch. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. 
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Soziales Netzwerk Aach e.V. 
Mühlenstraße 1, 78267 Aach,  
www.soziales-netzwerk-aach.de

Unsere Sprechzeiten
Aach: Dienstag von 15.00 - 17.00 
Uhr, Donnerstag von 9.30 - 11.30 
Uhr, und 16.00 - 17.00 Uhr

Volkertshausen 
Jeweils von 16.00 – 17.00 Uhr im 
Sitzungssaal, Rathaus 
Donnerstag, wird noch bekannt-
gegeben

Mühlhausen 
Jeweils von 15.00 – 17.00 Uhr im 
Rathaus, Dienstag, wird noch be-
kanntgegeben

Eigeltingen
Jeweils von 9.00 – 11.00 Uhr im 
Rathaus, Dienstag, wird noch be-
kanntgegeben

Tel. 07774 - 92 54 06 (auch Anruf-
beantworter)
Handy: 0157-54725606 – Bitte 
nur in dringenden Notfällen

„Sprechzeiten rund um die 
häusliche Versorgung“: Nächs-
te Sprechstunde für Fragen zu 
Pflegeversorgung, Anträgen oder 
Hausnotruf Donnerstag, den 
05.02.26 und 19.02.26 von 15.00 
– 16.00 Uhr in den Räumen des 
Sozialen Netzwerks statt.

Computeria
Die PC-Senioren Mühlhausen-
Ehingen helfen gerne bei Fragen 
rund um Computer, Tablet, Inter-
net, Handy….
Öffnungszeiten: Dienstag von 
10:00 bis 12:00 Uhr und Donners-
tag	 von 16:00 bis 18:00 Uhr, oder 
nach Vereinbarung.
Damit wir Ihnen einen Platz in der 
Computeria garantieren, sollten 
Sie sich vorher anmelden.
Anmeldung: Horst-Günter Minge, 
Tel. 07733-2424 oder Ekkehard 
Stihl, Tel. 07733-5414
Mail: pc-senioren.me@web.de

„Malen als Ausgleich“ - Abschal-
ten von allen Anstrengungen im 
Alltag.
Nächster Termin und weitere 
Infos:  Bitte bei Janet Graf nach-
fragen unter Telefon Nr.: 07774 – 
929425

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

 
 

              
 

 
 
Jedes Frühjahr machen sich unzählige Kröten auf den Weg zu ihren 
Laichgewässern – und müssen dabei Straßen überqueren. Leider schaffen 
es viele nicht allein… 

Darum bauen wir in Langenstein einen Krötenzaun 
entlang der Straße auf. Morgens und abends sammeln	wir	
die	Kröten	ein und tragen sie über die Straße – damit sie 

sicher zu ihren Teichen gelangen. 
 

  Wir suchen Freiwillige! Ob Kinder, Familien 
oder Erwachsene – alle können helfen! 

Die Aktion läuft etwa 6–8 Wochen und man teilt sich 
die Tage flexibel  untereinander auf. 

 
 

 Wann: Anfang Februar (je nach Witterung) 
  Wo: Langenstein Richtung Wiechs 
 Kontakt: schmid_nina@gmx.de 

 
 Mach mit für unsere heimischen Amphibien – 

**jede helfende Hand zählt!** 
BUND EVA 

Eigeltingen Volkertshausen Aach 

 
 

 

Volkertshausen 

 
lädt ein  

zum Altennachmittag 2024 
am Dienstag, dem 08.10. 14.30 Uhr. 

 
Nach einer kurzen Andacht in der Krypta treffen wir uns - wie üblich - zu einem   
gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im Verenasaal.    
Wir werden filmisch einien Ausflug in die Vergangenheit machen. 
Wir laden hierzu alle älteren Menschen herzlich ein. 
 
 
 

 

 

 

 

Evangelische Kirche Aach-Volkertshausen 

 

Evangelische Kirche Aach-Volkertshausen 

Hegaustr. 20, 78267 Aach 

Tel.: 07774-459 (Büro) oder 07774- 6946 (Pfrin) www.eki-aach-volkertshausen.de 

Öffnungszeiten Büro: Do. 15 - 18 Uhr und  Fr. 10 - 12 Uhr 

 

Gottesdienste: 

Wenn kein anderer Name genannt ist, leitet Pfarrerin Kündiger den Gottesdienst. 

 

Sonntag, 06.10.24 um 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Bühner  

Sonntag, 13.10.24 um 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Bühner  

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Singen, Rielasin-
gen-Worblingen, Steißlingen und 
Volkertshausen

Gemäß § 1 Absatz 1 der Satzung 
über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung der Gemeinde 
Volkertshausen vom 6. März 2023 
wird die nachfolgende Bekannt-
machung durch Bereitstellung 

im Internet unter www. volkerts-
hausen.de öffentlich bekannt ge-
macht.

•	26. Änderung Flächennutzungs-
	 plan 2020 VVG Singen
	 Fläche für Gemeinbedarf, 
	 Singen-Friedingen

Volkertshausen, 
den 28. Januar 2026
Judith Joy Klotz, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung 
der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Singen, Rielasin-
gen-Worblingen, Steißlingen und 
Volkertshausen

Gemäß § 1 Absatz 1 der Satzung 
über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung der Gemeinde 
Volkertshausen vom 6. März 2023 
wird die nachfolgende Bekannt-
machung durch Bereitstellung 

im Internet unter www. volkerts-
hausen.de öffentlich bekannt ge-
macht.

•	30. Änderung Flächennutzungs-
	 plan 2020 VVG Singen
	 Solarpark Münchried, 
	 Rielasingen-Worblingen

Volkertshausen, 
den 28. Januar 2026
Judith Joy Klotz, Bürgermeisterin


